Obergericht des Kantons Zurich
|. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB190222-0O/U/jv

Mitwirkend: Die Oberrichter lic. iur. R. Naef, Prasident, lic. iur. M. Langmeier und
Ersatzoberrichterin lic. iur. C. Brenn sowie die Gerichtsschreiberin

lic. iur. S. Maurer

Urteil vom 3. Dezember 2019

in Sachen

Staatsanwaltschaft Ziirich-Limmat,
vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. P. Mucklenbeck,

Anklagerin und Berufungsklagerin

gegen

A.
Beschuldigter und Berufungsbeklagter

amtlich verteidigt durch Rechtsanwaltin lic. iur. X. ,

betreffend qualifizierte Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon vom 12. Marz 2019
(DG180039)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Ziurich-Limmat vom 6. November 2018
ist diesem Urteil angeheftet (Urk. 19).

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 36 S. 18 ff.)

"Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte ist schuldig der Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz im
Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG.

2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 24 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute

253 Tage durch Untersuchungshaft und durch vorzeitigen Strafvollzug erstanden sind.

3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre fest-

gesetzt.

4. Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. o StGB fiir 7 Jahre des Landes ver-

wiesen.

5. Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem wird ange-

ordnet.

6. Die sichergestellten Betdubungsmittel (lagernd bei der Stadtpolizei Zurich, BM-Lager-
Nr. S01481-2018,  Asservaten-Nr. A011'626'441  [5 Fingerlinge] und  Asservaten-
Nr. A011'653'795 [25 Fingerlinge]) werden eingezogen und der Lagerbehdrde zur Vernich-

tung Uberlassen.

7. Die Gerichtsgeblhr wird festgesetzt auf:

Fr. 3'000.—; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 3'000.— Gebiihr Anklagebehdérde
Fr. 3'067.30 Auslagen Untersuchung
8. Rechtsanwaltin lic. iur. X. wird fur ihre Aufwendungen als amtliche Verteidigerin des

Beschuldigten aus der Gerichtskasse mit Fr. 15'000.85 (inkl. Barauslagen und 7.7 % MwSt.)
entschadigt.



10.

11.

12.

b)

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen
der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt, aber sofort und definitiv

abgeschrieben.
Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden definitiv auf die Gerichtskasse genommen.
(Mitteilungen)

(Rechtsmittel)"

Berufungsantrage:
(Prot. 11 S. 6)

Des Vertreters der Staatsanwaltschaft:
(Urk. 46 S. 1)

Der Beschuldigte sei zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten.

Es seien von der Freiheitsstrafe 18 Monate zu vollziehen und fiir die rest-
lichen 18 Monate Freiheitsstrafe der bedingte Vollzug, unter Ansetzung einer

Probezeit von 2 Jahren, zu gewahren.

Im Ubrigen wird die Bestatigung des erstinstanzlichen Urteils beantragt.

Der Verteidigerin des Beschuldigten:
(Urk. 51 S. 2)

Die Antrage der Berufungsklagerin seien vollumfanglich abzuweisen und

das erstinstanzliche Urteil vom 12. Marz 2019 zu bestatigen.

Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zulasten der Berufungs-

klagerin.



Erwagungen:

1. Prozessgeschichte und Prozessuales

1.1. Am 3. Juli 2018 reiste der Beschuldigte A. von Kolumbien her via
Frankreich zusammen mit den Mitbeschuldigten B. , C. , D. und
E. in die Schweiz ein. Dabei fuhrten alle funf Beschuldigten in ihrem Ma-

gen-Darm-Trakt rund 30 Fingerlinge geflllt mit rund 1,5 Kilogramm Kokainge-
misch mit sich, welches von Personen in der Schweiz hatte Gbernommen werden

sollen. Dazu kam es indes nicht, weil die Beschuldigten verhaftet wurden.

1.2. Mit dem eingangs im Dispositiv zitierten Urteil vom 12. Marz 2019 wurde der
Beschuldigte vom Bezirksgericht Dietikon wegen Verbrechens gegen das Betau-
bungsmittelgesetz schuldig gesprochen und mit 24 Monaten bedingter Freiheits-
strafe bestraft. Gleichzeitig wurde eine Landesverweisung von 7 Jahren angeord-
net (Urk. 36 S. 18 f.). Der Beschuldigte wurde noch gleichentags aus dem vor-
zeitigen Strafvollzug entlassen und dem Migrationsamt zugefuhrt (Urk. 30). Die

Urteile gegen die Mitbeschuldigten ergingen ebenfalls am 12. Marz 2019.

1.3. Gegen das mundlich eréffnete Urteil (Prot. | S. 24) meldete die Staatsanwalt-
schaft bereits am nachsten Tag Berufung an (Urk. 32). Nach Zustellung des be-
grundeten Urteils am 11. April 2019 (Urk. 35/1) reichte die Staatsanwaltschaft
innert Frist die Berufungserklarung ein, mit welcher im Wesentlichen eine héhere
und bloss teilbedingte Freiheitsstrafe beantragt wurde (Urk. 39). Mit Prasidialver-
fugung vom 23. Mai 2019 wurde die Berufungserklarung der Staatsanwaltschaft
dem Beschuldigten zugestellt und Frist zur Erklarung der Anschlussberufung an-
gesetzt (Urk. 40), worauf verzichtet wurde (Urk. 42). Mit Prasidialverfigung vom
7. Juni 2019 wurde im Einverstandnis mit den Parteien das schriftliche Verfahren
angeordnet (Urk. 44), zumal sich der Beschuldigte auch nicht mehr in der
Schweiz aufhalt (Urk. 30). Die Berufungsbegrindung der Staatsanwaltschaft vom
13. Juni 2019 (Urk. 46) wurde der Verteidigung sowie der Vorinstanz zugestellt
(Urk. 47). Wahrend letztere auf eine Stellungnahme verzichtete (Urk. 49), reichte
die Verteidigung am 8. Juli 2019 ihre Berufungsantwort ein (Urk. 51), welche mit
Prasidialverfugung vom 9. Juli 2019 der Staatsanwaltschaft zur freigestellten



Stellungnahme zugestellt wurde (Urk. 53). Diese verzichtete auf eine weitere

Vernehmlassung (Urk. 55).

1.4. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Berufung auf den Strafpunkt beschrankt und
demgemass nur die Ziffern 2 (Strafhdhe) und 3 (Strafvollzug) des vorinstanzlichen
Urteils angefochten (Urk. 39). Die ubrigen Punkte blieben allseits unangefochten.
Im Sinne von Art. 404 Abs. 1 StPO ist daher vorab festzustellen, dass das erst-
instanzliche Urteil in den Ziffern 1 (Schuldpunkt), 4 (Landesverweisung), 5 (SIS-
Ausschreibung), 6 (Vernichtung der beschlagnahmten Drogen) sowie 7-10 (Kos-

ten und Entschadigungsfolgen) in Rechtskraft erwachsen ist.

2. Strafzumessung

2.1. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Erhohung der Strafe auf 36 Monate
Freiheitsstrafe (wovon die Halfte unbedingt; Urk. 39); die Verteidigung beantragt
Abweisung der Berufung und Bestatigung der vorinstanzlich ausgefallten beding-
ten Freiheitsstrafe von 24 Monaten (Urk. 42). Nachdem der Beschuldigte ausge-
schafft wurde, erfolgt die Berufung der Staatsanwaltschaft offenkundig nicht zu-
letzt aus generalpraventiven Grinden (vgl. Urk. 39 S. 2, Urk. 51 S. 2). Tatsachlich
erscheint es als problematisch, wenn im Ausland immer wieder neue Transport-
eure engagiert werden konnten, ohne dass diese in der Schweiz — selbst bei
grosseren Drogenmengen — das Risiko eines langeren Strafvollzugs eingehen
wulrden. Dies kdonnte dem internationalen Drogenhandel vermehrt TUr und Tor
offnen. So gesehen, kdnnten generalpraventive Uberlegungen vorliegend durch-
aus eine Rolle spielen, und zwar nicht nur gegenuber sudamerikanischen
Bodypackern. Wenn die Verteidigung dazu fest halt, es sei ausserst fraglich, dass
die Wirkung eines Schweizer Urteils bis nach Kolumbien greife (Urk. 51 S. 3), so
ist zu bedenken, dass die Hintermanner durchaus Kontakte zur Schweiz haben
durften, denn die Abnehmer befanden sich hier. Dennoch ist die Berucksichtigung
generalpraventiver Erwagungen nur insoweit zulassig, als damit die fir den ein-
zelnen Tater schuldangemessene Strafe nicht Uberschritten wird: Generalpraven-
tiven Uberlegungen ist gemass Bundesgericht bei der Gewichtung des das Ver-
schulden bestimmenden gesamten Unrechts- und Schuldgehalts der konkreten

Straftat grundsatzlich in dem Sinne Rechnung zu tragen, dass die Strafe geeignet



sein muss, die Allgemeinheit zu veranlassen, sich an die Strafrechtsnormen zu
halten, und so zur Verbrechensverhutung beitragt (BGE 118 IV 342 S. 351). As-
pekte der Generalpravention durfen berlcksichtigt werden, soweit sie den Rah-
men der schuldangemessenen Strafe nicht Uberschreiten (Urteil des Bundesge-
richtes 6B_510/2013 vom 3. Marz 2014 E. 4.4; vgl. auch TRECHSEL/THOMMEN, in:
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N8 zu
Art. 47). Somit ist im Folgenden zu prufen, welche Strafe den Tatkomponenten

und den personlichen Verhaltnissen des Beschuldigten angemessen ist.

2.2. Hinsichtlich des relevanten Strafrahmens sowie der theoretischen Straf-
zumessungselemente kann ohne Weiteres auf die zutreffenden Erwagungen der

Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 36 S. 6 ff.).

2.2.1. Die Vorinstanz hat samtliche relevanten Tatkomponenten aufgefuhrt und
grundsatzlich korrekt gewdurdigt. Darauf kann ebenfalls vorab verwiesen werden
(Urk. 39 S. 8-10). Wenn sie dabei schliesslich zum Schluss gelangte, es liege
— im Rahmen eines schweren Falles von Betdubungsmitteldelikten — ein "noch
eher leichtes" Verschulden vor, so erweist sich dies insbesondere angesichts der
Drogenmenge als wohlwollend, kann indessen angesichts des sehr weiten Straf-
rahmens von bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe gerade noch ibernommen werden.
Jedoch ist zu beachten, dass beim gegebenen Strafrahmen auch ein solches
Tatverschulden noch zu einer Strafe von bis zu vier oder funf Jahren fuhren kann
und der unterste Drittel des Strafrahmens immer noch eine Strafdauer von sechs
Jahren umfasst. Wenn die Vorinstanz bei dieser Sachlage zu einer Einsatzstrafe
von 30 Monaten Freiheitsstrafe gelangt, liegt sie damit im konkreten Fall zu tief
und auch der Ansicht der Verteidigung, die ausgefallten 24 Monate Freiheitsstrafe
sei ein Strafmass im obersten Bereich (Urk. 51 S. 4 f.), kann nicht beigepflichtet
werden. Zunachst ist zu beachten, dass der Beschuldigte mit den 1'586 Gramm
Kokaingemisch (777 Gramm reines Kokain) eine Menge transportiert hat, die
mehr als der 43-fachen Menge dessen entspricht, was das Bundesgericht als
Grenze zum qualifizierten Fall gemass Art. 19 Abs. 2 BetmG festgelegt hat
(BGE 138 1V 100 E. 3.2 mit Verweis auf BGE 120 IV 334 E. 2a). Als "Bodypacker”

wurde dem Beschuldigten die Erheblichkeit dieser Drogenmenge zudem sehr



anschaulich vor Augen gefuhrt, indem er immerhin 30 Fingerlinge schlucken
musste, was schwierig gewesen sei und lange Zeit gedauert habe (Urk. 3/1/3 S. 4
Ziff. 13, S. 10 Ziff. 59, S. 12 Ziff. 76). Vor diesem Hintergrund ist — entgegen der
Ansicht der Verteidigung (Urk. 51 S. 2) — nicht unmassgeblich, ob ein Bodypacker
nun 20 oder 30 Fingerlinge schluckt. Mit dem Schlucken von 30 Fingerlingen ging
er nicht nur ein grosses Risiko fur seine eigene Gesundheit ein; gleichzeitig muss-
te ihm dadurch gerade auch bewusst geworden sein, welch erhebliche Drogen-
menge — deren Reinheitsgrad er zudem nicht kennen konnte — er in der Folge
transportieren und durch deren Verbreitung er schliesslich auch andere Personen
gefahrden wurde. Es waren somit auch von seiner Seite her massgebliche Vorbe-
reitungshandlungen erforderlich, um den Transport Uberhaupt zu ermdglichen. Zu
Recht nicht dem Beschuldigten angerechnet hat die Vorinstanz die professionelle
Vorgehensweise der Hintermanner des Drogenhandels (Urk. 36 S. 8, Urk. 39
S. 2). Es bestehen mit der Verteidigung (Urk. 51 S. 3) keinerlei Hinweise darauf,
dass der Beschuldigte in die Planung weiter involviert gewesen sein konnte; er

war vielmehr ein austauschbares Mittel zum Zweck fur die Auftraggeber.

Selbst wenn sich ein Bodypacker — mit der Vorinstanz (Urk. 36 S. 8) — auf der un-
tersten Stufe in der Hierarchie des Drogenhandels befindet, so ist indes auch bei
ihm wesentlich, aus welchen Grinden und unter welchen konkreten Umstanden
er sich zur Tat entschlossen hat. Vorliegend ist dabei bedeutsam, dass sich der
Beschuldigte nicht in einer existentiellen Notlage befand (vgl. Urk. 36 S. 9). Er war
zwar zur Tatzeit bereits einige Zeit arbeitslos und hatte Schulden von 6 bis
8 Millionen kolumbianische Pesos angehauft. Anderseits hatte er in Kolumbien ei-
ne gute Ausbildung genossen und zumindest sporadisch offenbar immer wieder
mal eine Arbeitsstelle gefunden (Urk. 17/1 S. 2 f.). Mit dem versprochenen Lohn
von 12 Millionen Pesos (Urk. 3/1/4 S. 2), was in Kolumbien einem durchschnitt-
lichen Jahresgehalt vieler Personen entsprechen durfte, wollte er einfach seine
Schulden tilgen (Urk. 3/1/1 S. 5, Urk. 3/1/3 S. 6; Prot. | S. 7), mithin das schnelle
Geld machen. Auf die Frage, ob er fur andere Personen finanziell aufkomme,
antwortete er mit "nein" (Urk. 17/1 S. 4; Urk. 3/1/1 S. 6 Nr. 49). Die Darstellung
der Verteidigung, wonach der Beschuldigte den Drogentransport aus Angst vor
Repressalien durchgeflhrt habe (Urk. 51 S. 3 und S. 4 unten), findet in den Akten



keine hinreichende Stltze, wenngleich der Beschuldigte den Namen einer Person
nicht nennen wollte, weil er nicht wisse, ob ihm dies in Zukunft schaden konnte
(Urk. 3/1/3 S. 16), und (erst) an der Hauptverhandlung erwahnte, er sei — nach-
dem er sich zum Transport bereit erklart habe — auch unter Druck gesetzt worden,
es durchzuziehen (Prot. | S. 8). Dies andert nichts an den rein finanziellen, egois-
tischen Beweggrunden des Beschuldigten. Entgegen der Ansicht der Verteidigung
ist leicht straferhdhend zu beachten, dass der Beschuldigte auch seinen Kollegen
D. (= D. ) fur "F.___ " als Kurier gewinnen konnte (Urk. 3/1/3 S. 7)

und somit eine weitere Person in den Drogenschmuggel involvierte. Wenn die

Verteidigung einwirft, die dafur versprochene zusatzliche Entlohnung des Be-
schuldigten sei gar nie erfolgt, zumal alle Kuriere denselben Betrag erhielten
(Urk. 51 S. 4), so ist festzuhalten, dass es gar nicht zur Auszahlung des ver-
sprochenen Entgelts gekommen war und der Beschuldigte selbst davon sprach,
er hatte "etwas mehr Geld" von F.___ erhalten. Aufgrund der Tatkomponenten

ist somit von einem nicht mehr leichten Verschulden auszugehen.

2.2.2. Unter Berucksichtigung samtlicher Umstande und insbesondere in ange-
messener Gewichtung der vom Beschuldigten aus finanziellem Interesse sehr
bewusst aufgenommenen und transportierten erheblichen Drogenmenge er-
scheint es gerechtfertigt, die Einsatzstrafe fur das gesamte Tatverschulden im Be-
reich von 34 Monaten anzusetzen. Wenn die Verteidigung vor Vorinstanz sodann
als Vergleichsentscheid das Verfahren SB140324 = SB150307 zitierte (Urk. 25
S. 3), so ist festzuhalten, dass dieser einzelne — zu milde erscheinende — Ent-
scheid der Il. Strafkammer des Obergerichts fur die Kammer nicht verbindlich und

daher nicht geeignet ist, das vorliegend konkret ermittelte Ergebnis umzustossen.

2.2.3. Schliesslich sind die Taterkomponenten zu berucksichtigen. Die Vorinstanz
hielt fest, das Gestandnis des Beschuldigten habe trotz erdriickender Beweislast
zur Vereinfachung des Verfahrens gefuhrt und den Untersuchungsbehdorden bei
Abklarungen hinsichtlich weiterer Mitbeteiligter gedient. Zusammen mit der von
Beginn weg glaubhaft dargetanen Einsicht und Reue rechtfertige sich daher eine
Reduktion der Einsatzstrafe um 6 Monate, mithin um 20% (Urk. 36 S. 11). Was
das Gestandnis betrifft, so kann der Vorinstanz zugestimmt werden. Der Beschul-



digte gab den Behdrden in der Tat von Anfang an ausserst freimutig und — so weit
moglich — auch detailliert Auskunft (Urk. 3/1/3), und er war von Beginn weg ge-
standig, Drogen geschmuggelt zu haben (Urk. 3/1/1 S. 2). Dass er dabei irrtimlich
von 29 statt 30 Fingerlingen ausging, was er schliesslich als moglich anerkannte,
ist ihm nicht anzulasten (Urk. 3/1/3 S. 4, Urk. 3/1/4 S. 2). Sein Gestandnis ist ihm
daher strafmindernd anzurechnen, aufgrund der erdrickenden Beweislast — mit-
hin der in ihm und in seinem Gepack sichergestellten Fingerlinge — allerdings
nicht in erheblichem Masse, da wer anerkennt, was vernunftigerweise nicht zu
bestreiten ist, dadurch namlich keine verschuldensmindernden Umstande wie
zum Beispiel Reue bezeugt. Ebenso erleichtert er nicht wesentlich die Untersu-
chung. Von strafmindernd wirkender Einsicht und Reue kann nicht ausgegangen
werden. Der Beschuldigte ausserte sich wahrend der gesamten Untersuchung
nicht zum Unrecht seiner Tat; erst anlasslich des Schlussworts vor Vorinstanz
hielt der Beschuldigte in einem kurzen Satz fest, er entschuldige sich und bereue,
was er getan habe (Prot. | S. 16). Das Nachtatverhalten des Beschuldigten fuhrt

daher lediglich zu einer leichten Strafminderung.

2.3. Insgesamt ist der Beschuldigte daher mit 30 Monaten Freiheitsstrafe zu be-
strafen. Der Anrechnung von 253 Tagen erstandener Untersuchungshaft und vor-
zeitigen Strafvollzugs steht nichts entgegen. Diese Strafe korrespondiert im Ubri-
gen mit der als Orientierungshilfe heranzuziehenden, das Gericht nicht bindenden
(Urteil des Bundesgerichtes 6B_858/2016 vom 16. Marz 2017 E. 3.2) Tabelle von
Fingerhuth/Schlegel/Jucker (FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG,
3. Aufl. 2016, N 45 zu Art. 47 StGB). Entgegen der Vorinstanz ist jedoch kein
doppelter Abzug fur den blossen Kurierdienst aus dem Ausland sowie die ein-

malige Tathandlung ("deutlich weniger als finf Geschafte") vorzunehmen.

3. Vollzug

3.1. Gemass Art. 42 Abs. 1 StGB ist der bedingte Vollzug nur bei Strafen bis zu
zwei Jahren Freiheitsstrafe moglich. Bei Strafen zwischen zwei und drei Jahren
— wie vorliegend — sind die Voraussetzungen des teilbedingten Vollzugs im Sinne
von Art. 43 StGB zu prifen. Es kann dazu vorab auf die zutreffenden theoreti-

schen Erwagungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 36 S. 12 f.).



3.2. Mit der Vorinstanz muss beim Beschuldigten zweifellos von einer gunstigen
Prognose ausgegangen werden. Er weist keine — hier bekannten — Vorstrafen auf
und sollte durch das vorliegende Verfahren und die erstandene Haft von immerhin
253 Tagen genugend gewarnt sein, um kunftig nicht mehr straffallig zu werden.
Somit ist der Vollzug eines Teils der ausgesprochenen Strafe bedingt aufzuschie-
ben und die Probezeit dafur auf das gesetzliche Minimum von 2 Jahren anzu-

setzen.

3.3. Sowohl der aufgeschobene als auch der zu vollziehende Teil einer Freiheits-
strafe muss mindestens 6 Monate betragen (Art. 43 Abs. 3 StGB) und der unbe-
dingt vollziehbare Teil darf die Halfte der Strafe nicht Ubersteigen (a.a.0. Abs. 2).
Als Bemessungsregel ist gemass Bundesgericht (Urteil 6B_632/2016 vom
6. September 2016) das Ausmass des Verschuldens zu beachten, dem in genu-
gender Weise Rechnung zu tragen ist. Das Verhaltnis der Strafteile ist so festzu-
setzen, dass darin die Wahrscheinlichkeit der Bewahrung des Taters einerseits
und dessen Einzeltatschuld anderseits hinreichend zum Ausdruck kommen. Je
gunstiger die Prognose und je kleiner die Vorwerfbarkeit der Tat, desto grosser
muss der auf Bewahrung ausgesetzte Strafteil sein. Der unbedingte Strafteil darf
das unter Verschuldensgesichtspunkten gemass Art. 47 StGB gebotene Mass
nicht unterschreiten. Das Bundesgericht greift in den dem Sachgericht zustehen-
den Ermessensspielraum nur ein, wenn dieses sein Ermessen Uber- bzw. unter-
schreitet oder missbraucht und damit Bundesrecht verletzt (BGE 134 IV 1 E. 5.6
S.15; vgl. auch 134 IV 140 E. 4.2 S. 142f.).

3.4. Vorliegend ist zu beachten, dass beim Beschuldigten zwar von einer gunsti-
gen Prognose auszugehen ist. Hingegen erscheint es als sehr bedenklich, dass
er sich aus rein finanziellen Grinden ohne eigentliche Notlage leichtfertig zu einer
derart riskanten — und weltweit verpdnten — Straftat hinreissen liess. Sein Ver-
schulden ruft nach einer spurbaren Sanktion. Damit ist der vollziehbare Strafteil
auf 14 Monate Freiheitsstrafe festzulegen und die Strafe im Ubrigen (16 Monate)

aufzuschieben.



4. Kosten des Berufungsverfahrens

4.1. Im Berufungsverfahren erfolgt die Kostenauflage im Verhaltnis von Obsiegen
und Unterliegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Staatsanwaltschaft obsiegt mit ihren
Antragen auf Erhéhung der Strafe und Anordnung des teilbedingten Vollzugs,
jedoch nicht in vollem Umfang. Damit sind die zweitinstanzlichen Kosten in Ge-
wichtung der Berufungsantrage — mit Ausnahme der Entschadigung der Verteidi-
gung — dem Beschuldigten zu 2/3 aufzuerlegen und im Ubrigen auf die Gerichts-
kasse zu nehmen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind im Umfang von 1/3
definitiv und im Ubrigen einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen, wobei die-
se einstweilen auf die Gerichtskasse genommenen Kosten der amtlichen Vertei-
digung vom Beschuldigten in einem spateren Zeitpunkt eingefordert werden, falls
sich seine wirtschaftlichen Verhaltnisse entsprechend verbessern sollten (= Nach-
forderungsvorbehalt gemass Art. 135 Abs. 4 StPO)

4.2. Fur die amtliche Verteidigung des Beschuldigten im Berufungsverfahren wer-
den Fr. 1'314.60 geltend gemacht (Urk. 58). Dies erscheint als ausgewiesen und
angemessen. Die amtliche Verteidigerin ist daher mit Fr. 1'314.60 (inkl. MwSt.)

aus der Gerichtskasse zu entschadigen.

Es wird beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon vom

12. Marz 2019 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:

Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte ist schuldig der Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz
im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG.

2.-3. (...)

4. Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. o StGB fur 7 Jahre des Landes

verwiesen.



10.

Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem wird
angeordnet.

Die sichergestellten Betaubungsmittel (lagernd bei der Stadtpolizei Zirich, BM-Lager-
Nr. S01481-2018, Asservaten-Nr. A011'626'441 [5 Fingerlinge] und Asservaten-
Nr. A011'653'795 [25 Fingerlinge]) werden eingezogen und der Lagerbehérde zur

Vernichtung Uberlassen.

Die Gerichtsgeblhr wird festgesetzt auf:

Fr. 3'000.—; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 3'000.— Gebuhr Anklagebehorde

Fr. 3'067.30 Auslagen Untersuchung

Rechtsanwaltin lic. iur. X. wird flr ihre Aufwendungen als amtliche Verteidigerin

des Beschuldigten aus der Gerichtskasse mit Fr. 15'000.85 (inkl. Barauslagen und
7.7 % MwSt.) entschadigt.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen die-
jenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt, aber sofort
und definitiv abgeschrieben.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden definitiv auf die Gerichtskasse ge-

nommen.

Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

Der Beschuldigte A. wird bestraft mit 30 Monaten Freiheitsstrafe, wo-

von 253 Tage durch Untersuchungshaft und vorzeitigen Strafvollzug erstan-

den sind.

Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 16 Monaten aufgescho-

ben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Im Ubrigen (14 Monate) wird

die Freiheitsstrafe vollzogen.



Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 2'500.— ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 1'314.60 amtliche Verteidigung.

Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der
amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten zu 2/3 auferlegt und im
Ubrigen auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen Vertei-
digung werden zu 1/3 definitiv und im Ubrigen einstweilen auf die Gerichts-
kasse genommen, wobei diesbezuglich die Ruckzahlungspflicht des
Beschuldigten gemass Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehalten bleibt.

Schriftliche Mitteilung in vollstandiger Ausfertigung an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten

- die Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat

- das Bundesamt fur Polizei

- das Migrationsamt des Kantons Zurich

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung

allfalliger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

- das Migrationsamt des Kantons Zurich
- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A

- die KOST Zurich mittels Formular "Loschung des DNA-Profils und Ver-
nichtung des ED-Materials".

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begrundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.



Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zirich

|. Strafkammer
Zirich, 3. Dezember 2019
Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:
lic. iur. R. Naef lic. iur. S. Maurer

Zur Beachtung:

Der/die Verurteilte wird auf die Folgen der Nichtbewahrung wahrend der Probezeit aufmerksam
gemacht:

Wurde der Vollzug einer Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit aufgeschoben, muss sie vor-
erst nicht bezahlt werden. Bewahrt sich der/die Verurteilte bis zum Ablauf der Probezeit, muss
er/sie die Geldstrafe definitiv nicht mehr bezahlen (Art. 45 StGB); Analoges gilt fir die bedingte
Freiheitsstrafe.

Eine bedingte Strafe bzw. der bedingte Teil einer Strafe kann im Ubrigen vollzogen werden
(Art. 46 Abs. 1 bzw. Abs. 4 StGB),

- wenn der/die Verurteilte wahrend der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht,

- wenn der/die Verurteilte sich der Bewahrungshilfe entzieht oder die Weisungen missachtet.



	Urteil vom 3. Dezember 2019
	Anklage:
	Urteil der Vorinstanz: (Urk. 36 S. 18 ff.)
	"Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte ist schuldig der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG.
	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 24 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 253 Tage durch Untersuchungshaft und durch vorzeitigen Strafvollzug erstanden sind.
	3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.
	4. Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. o StGB für 7 Jahre des Landes verwiesen.
	5. Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem wird angeordnet.
	6. Die sichergestellten Betäubungsmittel (lagernd bei der Stadtpolizei Zürich, BM-Lager-Nr. S01481-2018, Asservaten-Nr. A011'626'441 [5 Fingerlinge] und Asservaten-Nr. A011'653'795 [25 Fingerlinge]) werden eingezogen und der Lagerbehörde zur Vernichtu...
	7. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	8. Rechtsanwältin lic. iur. X._____ wird für ihre Aufwendungen als amtliche Verteidigerin des Beschuldigten aus der Gerichtskasse mit Fr. 15'000.85 (inkl. Barauslagen und 7.7 % MwSt.) entschädigt.
	9. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt, aber sofort und definitiv abgeschrieben.
	10. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden definitiv auf die Gerichtskasse genommen.
	11. (Mitteilungen)
	12. (Rechtsmittel)"
	Berufungsanträge: (Prot. II S. 6)
	1. Der Beschuldigte sei zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten.
	2. Es seien von der Freiheitsstrafe 18 Monate zu vollziehen und für die restlichen 18 Monate Freiheitsstrafe der bedingte Vollzug, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren, zu gewähren.
	3. Im Übrigen wird die Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils beantragt.
	1. Die Anträge der Berufungsklägerin seien vollumfänglich abzuweisen und das erstinstanzliche Urteil vom 12. März 2019 zu bestätigen.
	2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Berufungsklägerin.
	Erwägungen:
	1. Prozessgeschichte und Prozessuales
	1.1. Am 3. Juli 2018 reiste der Beschuldigte A._____ von Kolumbien her via Frankreich zusammen mit den Mitbeschuldigten B._____, C._____, D._____ und E._____ in die Schweiz ein. Dabei führten alle fünf Beschuldigten in ihrem Magen-Darm-Trakt rund 30 F...
	1.2. Mit dem eingangs im Dispositiv zitierten Urteil vom 12. März 2019 wurde der Beschuldigte vom Bezirksgericht Dietikon wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen und mit 24 Monaten bedingter Freiheitsstrafe bestraft. Gle...
	1.3. Gegen das mündlich eröffnete Urteil (Prot. I S. 24) meldete die Staatsanwaltschaft bereits am nächsten Tag Berufung an (Urk. 32). Nach Zustellung des begründeten Urteils am 11. April 2019 (Urk. 35/1) reichte die Staatsanwaltschaft   innert Frist ...
	1.4. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Berufung auf den Strafpunkt beschränkt und demgemäss nur die Ziffern 2 (Strafhöhe) und 3 (Strafvollzug) des vorinstanzlichen Urteils angefochten (Urk. 39). Die übrigen Punkte blieben allseits unangefochten. Im Sinn...
	2. Strafzumessung
	2.1. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Erhöhung der Strafe auf 36 Monate Freiheitsstrafe (wovon die Hälfte unbedingt; Urk. 39); die Verteidigung beantragt Abweisung der Berufung und Bestätigung der vorinstanzlich ausgefällten bedingten Freiheitsstr...
	2.2. Hinsichtlich des relevanten Strafrahmens sowie der theoretischen Strafzumessungselemente kann ohne Weiteres auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 36 S. 6 ff.).
	2.2.1. Die Vorinstanz hat sämtliche relevanten Tatkomponenten aufgeführt und grundsätzlich korrekt gewürdigt. Darauf kann ebenfalls vorab verwiesen werden (Urk. 39 S. 8-10). Wenn sie dabei schliesslich zum Schluss gelangte, es liege  – im Rahmen eines...
	2.2.2. Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände und insbesondere in angemessener Gewichtung der vom Beschuldigten aus finanziellem Interesse sehr bewusst aufgenommenen und transportierten erheblichen Drogenmenge erscheint es gerechtfertigt, die Eins...
	2.2.3. Schliesslich sind die Täterkomponenten zu berücksichtigen. Die Vorinstanz hielt fest, das Geständnis des Beschuldigten habe trotz erdrückender Beweislast zur Vereinfachung des Verfahrens geführt und den Untersuchungsbehörden bei Abklärungen hin...
	2.3. Insgesamt ist der Beschuldigte daher mit 30 Monaten Freiheitsstrafe zu bestrafen. Der Anrechnung von 253 Tagen erstandener Untersuchungshaft und vorzeitigen Strafvollzugs steht nichts entgegen. Diese Strafe korrespondiert im Übrigen mit der als O...
	3. Vollzug
	3.1. Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB ist der bedingte Vollzug nur bei Strafen bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe möglich. Bei Strafen zwischen zwei und drei Jahren  – wie vorliegend – sind die Voraussetzungen des teilbedingten Vollzugs im Sinne von Art. 43...
	3.2. Mit der Vorinstanz muss beim Beschuldigten zweifellos von einer günstigen Prognose ausgegangen werden. Er weist keine – hier bekannten – Vorstrafen auf und sollte durch das vorliegende Verfahren und die erstandene Haft von immerhin 253 Tagen genü...
	3.3. Sowohl der aufgeschobene als auch der zu vollziehende Teil einer Freiheitsstrafe muss mindestens 6 Monate betragen (Art. 43 Abs. 3 StGB) und der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen (a.a.O. Abs. 2). Als Bemessu...
	3.4. Vorliegend ist zu beachten, dass beim Beschuldigten zwar von einer günstigen Prognose auszugehen ist. Hingegen erscheint es als sehr bedenklich, dass er sich aus rein finanziellen Gründen ohne eigentliche Notlage leichtfertig zu einer derart risk...
	4. Kosten des Berufungsverfahrens
	4.1. Im Berufungsverfahren erfolgt die Kostenauflage im Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Staatsanwaltschaft obsiegt mit ihren Anträgen auf Erhöhung der Strafe und Anordnung des teilbedingten Vollzugs,   jedoch nicht ...
	4.2. Für die amtliche Verteidigung des Beschuldigten im Berufungsverfahren werden Fr. 1'314.60 geltend gemacht (Urk. 58). Dies erscheint als ausgewiesen und angemessen. Die amtliche Verteidigerin ist daher mit Fr. 1'314.60 (inkl. MwSt.) aus der Gerich...

	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon vom 12. März 2019 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte ist schuldig der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG.
	2.-3. (…)
	4. Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. o StGB für 7 Jahre des Landes verwiesen.
	5. Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem wird angeordnet.
	6. Die sichergestellten Betäubungsmittel (lagernd bei der Stadtpolizei Zürich, BM-Lager-Nr. S01481-2018, Asservaten-Nr. A011'626'441 [5 Fingerlinge] und Asservaten-Nr. A011'653'795 [25 Fingerlinge]) werden eingezogen und der Lagerbehörde zur Vernichtu...
	7. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	8. Rechtsanwältin lic. iur. X._____ wird für ihre Aufwendungen als amtliche Verteidigerin des Beschuldigten aus der Gerichtskasse mit Fr. 15'000.85 (inkl. Barauslagen und 7.7 % MwSt.) entschädigt.
	9. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt, aber sofort und definitiv abgeschrieben.
	10. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden definitiv auf die Gerichtskasse genommen.
	2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ wird bestraft mit 30 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 253 Tage durch Untersuchungshaft und vorzeitigen Strafvollzug erstanden sind.
	2. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 16 Monaten aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Im Übrigen (14 Monate) wird die Freiheitsstrafe vollzogen.
	3. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	4. Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten zu 2/3 auferlegt und im Übrigen auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden zu 1/3 definitiv und im Üb...
	5. Schriftliche Mitteilung in vollständiger Ausfertigung an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat
	 das Bundesamt für Polizei
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich
	 die Vorinstanz
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A
	 die KOST Zürich mittels Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials".

	6. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.
	Zur Beachtung:
	- wenn der/die Verurteilte sich der Bewährungshilfe entzieht oder die Weisungen missachtet.

